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Weg verechten Rechtsordnungen und Entscheidungen“) 1St. der Offentliche Diskurs
1n der Demokratie. Dıie Leıtsterne, Stutzen und Wegzeichen, W1e WI1r Gerechtigkeit
praktisch ben können, sind seben Tugenden: die 1er platonıschen Kardinaltugenden
Gerechtigkeıit, Besonnenheıt, Tapfterkeıt und Klugheıit, SOWI1e die rel theologischen Iu-
venden Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube bedeutet: Glaube die Gerechtigkeıit,

siıch VO ıhr lenken lassen; Glaube den 1nnn und die Wirksamkeıit des eiıgenen
Tuns; Glaube des Menschen siıch c<elbst. RICKEN 5. ]

WITSCHEN, DIETER, Gewissensentscheidung. Eıne ethische TIypologıe VOo.  - Verhaltens-
möglıchkeıten. Paderborn: Schöniungh 20172 130 S’ ISBEBN 47/78-3-506-//7404-_0

Nıcht 1L1UI 1n der derzeıtigen Polıitik und 1 Alltag 1St. der Begriff „Gewissenentschei-
dung“ ZU. Modewaort veworden, sondern uch für dıe theologıische und philosophi-
cche Reflexion handelt W siıch durchaus eınen Termıinus (7 Witschen a
betrachtet den Begrıiff ALUS We1 Hauptperspektiven: derjenigen „des Akteurs“ —4
und derjenigen „des nderen“ 41—-129). Dıie Perspektive beleuchtet das semantische
Problem, das sıch bereıts ALUS eıner Betrachtung des Begriffs erg1bt, der mıt „Gewiıssen“
und „Entscheidung“ We1 unterschiedliche Dıinge verbindet, während 1n der zweıten DPer-
spektive die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten gegenüber eıner (jew1ssensent-
scheidung rıtter erortert werden.

Im ersten Kap wırd zunächst zwıischen dem kognitiven Gewlssensurtenl und der volıti-
VCIl (Gewissensentscheidung unterschieden: Ahrend 1 ersten Fall komparatıvistisch eNL-
schıieden wiırd, besteht die Wa 1 7zweıten Fall zwıischen We1 konträren Alternatıven
(14) Im ersten Fall veht e1ne Abwägung, 1 7zweıten Fall e1ne wirkliche orund-
legende Selbstbestummung. Aus dieser kognitivistischen Grundposition heraus wırd sotort
jede dezisionıstische Reduktion des Begriffs der Gewıssensentscheidung und cse1ne Funk-
tionalısıerung ZUF Autoimmunisierung abgelehnt (15) Hernach wırd die (jew1ssensent-
scheidung pOsI1t1v 1n dreitacher Hınsıcht bestimmt: Ö1Je 1St erstens auf das eiıgene Handeln 1n
VOrausschauender Perspektive ausgerichtet (16 f.} /weıtens wırd S1E vgegenüber sıch elbst,
anderen und Ott vefällt (18—2 Jede Einzelentscheidung des Indıividuums eNindet sıch
„1M Hor:izont eıner transzendentalen Lebensentscheidung“, hat dialogischen Charakter
und besagt die Erfahrung der ureigenen Verantwortung e1nes jeden 1 (jew1lssen als (Jrt
der Gotteserfahrung. Drıittens wırd bezüglich des Kontextes der (Gewissensentscheidung
unterschieden: Ö1Je kann vegenüber eıner csoz1alen Magorıtät statthnden (23 f)’ vegenüber
eıner moralıschen der legalen Autorität 1n normatıver Unsicherheit, die uch AUS

dem Anzweıtfeln bestimmter moralıscher der legaler Normierungen erwachsen kann
(27 f)’ 1n Konfliktsituationen der ınnerhal VOo.  - Gestaltungsfreiräumen (28—3

Wenn das Kap abschliefßßend betont, A4SSs die Letztinstanz des (jewı1ssens
eın „moralısches Selbstverhältnıis“ (18) und Iso indıvıiduell, nıcht kollektiv se1n kann
(1_4 y oibt diese Feststellung uch die nOormatıve Perspektive für das 7zweıte Kap
VOoOTL, 1n welchem betrachtet wiırd, ınwıefern Andere siıch Yrel verschıiedenen e1t-
punkten ZuUuUrFr Gewissensentscheidung e1nNes Subjekts verhalten können: während des
Prozesses der kognitiven Urteilsbildung, 1 Moment zwıischen der Gew1issensentsche1-
dung und der Handlung, der eben nach der Handlung (41) eiterhin kann dieser
Dritte elıne reale, elıne Juristische Person der elıne co7z1ale Entität Se1N. legt phänome-
nologıisch die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten 11L 1n ehn Schritten dar, wob e1
deutlich wırd, A4SSs Respekt der Anerkennung VOozxI der Gewissensentscheidung e1nes
Anderen eben 1L1UI e1ne, nıcht jedoch die eiINZ1g legıtime Option darstellt (42) Dıie Skala
verläutt VOo.  - der posıtıvsten Möglichkeıit des Bewunderns —5 ber das Zustimmen
(3_6 y das Tolerieren —6 bıs Zur Rücksichtnahme (68 und dem Schützen (69—
73), ann ZU. UÜberlassen —7 und den negatıveren des Krıitisierens —8
und des Infragestellens (87-1 0o) bzw. schliefßlich ZU. Eıngrenzen (100-116) und ZU
Hındern und Zwingen (116—-129) velangen.

Be1 der Behandlung der 7zweıten Verhaltensmöglichkeit des /Zustimmens wırd auf die
interessante Frage eingegangen, Ww1e denn VOo.  - auften erkannt werden könne, ob überhaupt
e1ne Gewissensentscheidung vorliegt arbeıtet hıerzu phänomenologisch ein1ıg€
Knrterien AUS, eLW. ob dıe betreffende Person das Prinzıp der Unparteilichkeıit als konsti-
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Weg zu gerechten Rechtsordnungen und Entscheidungen“) ist der öffentliche Diskurs 
in der Demokratie. Die Leitsterne, Stützen und Wegzeichen, wie wir Gerechtigkeit 
praktisch üben können, sind sieben Tugenden: die vier platonischen Kardinaltugenden 
Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit und Klugheit, sowie die drei theologischen Tu-
genden Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube bedeutet: Glaube an die Gerechtigkeit, 
um sich von ihr lenken zu lassen; Glaube an den Sinn und die Wirksamkeit des eigenen 
Tuns; Glaube des Menschen an sich selbst. F. Ricken S. J. 

Witschen, Dieter, Gewissensentscheidung. Eine ethische Typologie von Verhaltens-
möglichkeiten. Paderborn: Schöningh 2012. 130 S., ISBN 978-3-506-77404-0.

Nicht nur in der derzeitigen Politik und im Alltag ist der Begriff „Gewissenentschei-
dung“ zum Modewort geworden, sondern auch für die theologische und philosophi-
sche Refl exion handelt es sich durchaus um einen neuen Terminus (7 f.). Witschen (= W.) 
betrachtet den Begriff aus zwei Hauptperspektiven: derjenigen „des Akteurs“ (11–40) 
und derjenigen „des Anderen“ (41–129). Die erste Perspektive beleuchtet das semantische 
Problem, das sich bereits aus einer Betrachtung des Begriffs ergibt, der mit „Gewissen“ 
und „Entscheidung“ zwei unterschiedliche Dinge verbindet, während in der zweiten Per-
spektive die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten gegenüber einer Gewissensent-
scheidung Dritter erörtert werden.

Im ersten Kap. wird zunächst zwischen dem kognitiven Gewissensurteil und der voliti-
ven Gewissensentscheidung unterschieden: Während im ersten Fall komparativistisch ent-
schieden wird, besteht die Wahl im zweiten Fall zwischen zwei konträren Alternativen 
(14). Im ersten Fall geht es um eine Abwägung, im zweiten Fall um eine wirkliche grund-
legende Selbstbestimmung. Aus dieser kognitivistischen Grundposition heraus wird sofort 
jede dezisionistische Reduktion des Begriffs der Gewissensentscheidung und seine Funk-
tionalisierung zur Autoimmunisierung abgelehnt (15). Hernach wird die Gewissensent-
scheidung positiv in dreifacher Hinsicht bestimmt: Sie ist erstens auf das eigene Handeln in 
vorausschauender Perspektive ausgerichtet (16 f.). Zweitens wird sie gegenüber sich selbst, 
anderen und Gott gefällt (18–21): Jede Einzelentscheidung des Individuums befi ndet sich 
„im Horizont einer transzendentalen Lebensentscheidung“, hat dialogischen Charakter 
und besagt die Erfahrung der ureigenen Verantwortung eines jeden im Gewissen als Ort 
der Gotteserfahrung. Drittens wird bezüglich des Kontextes der Gewissensentscheidung 
unterschieden: Sie kann gegenüber einer sozialen Majorität stattfi nden (23 f.), gegenüber 
einer moralischen oder legalen Autorität (24–27), in normativer Unsicherheit, die auch aus 
dem Anzweifeln bestimmter moralischer oder legaler Normierungen erwachsen kann 
(27 f.), in Konfl iktsituationen oder innerhalb von Gestaltungsfreiräumen (28–31).

Wenn das erste Kap. abschließend betont, dass die Letztinstanz des Gewissens stets 
ein „moralisches Selbstverhältnis“ (18) und also individuell, nicht kollektiv sein kann 
(31–40), so gibt diese Feststellung auch die normative Perspektive für das zweite Kap. 
vor, in welchem betrachtet wird, inwiefern Andere sich zu drei verschiedenen Zeit-
punkten zur Gewissensentscheidung eines Subjekts verhalten können: während des 
Prozesses der kognitiven Urteilsbildung, im Moment zwischen der Gewissensentschei-
dung und der Handlung, oder eben nach der Handlung (41). Weiterhin kann dieser 
Dritte eine reale, eine juristische Person oder eine soziale Entität sein. W. legt phänome-
nologisch die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten nun in zehn Schritten dar, wobei 
deutlich wird, dass Respekt oder Anerkennung vor der Gewissensentscheidung eines 
Anderen eben nur eine, nicht jedoch die einzig legitime Option darstellt (42). Die Skala 
verläuft von der positivsten Möglichkeit des Bewunderns (43–53) über das Zustimmen 
(53–60), das Tolerieren (61–68) bis zur Rücksichtnahme (68 f.) und dem Schützen (69–
73), um dann zum Überlassen (73–79) und zu den negativeren des Kritisierens (79–87) 
und des Infragestellens (87–100) bzw. schließlich zum Eingrenzen (100–116) und zum 
Hindern und Zwingen (116–129) zu gelangen.

Bei der Behandlung der zweiten Verhaltensmöglichkeit des Zustimmens wird auf die 
interessante Frage eingegangen, wie denn von außen erkannt werden könne, ob überhaupt 
eine Gewissensentscheidung vorliegt (54–60). W. arbeitet hierzu phänomenologisch einige 
Kriterien aus, etwa ob die betreffende Person das Prinzip der Unparteilichkeit als konsti-
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LULLVES Merkmal für Moralıtät anerkennt Zudem 111055 Nıchtwidersprüchlichkeıit als Mın-
destmafß Rationalıtät eingefordert werden Weıltere Merkmale siınd die unbedingte Ver-
bindlichkeıit Zudern cstarke emotlionale Reaktionen und die Bereitschaft Rechenschaft
abzulegen die unbedingte subjektive Sıcherheit welche cht C111 blofßes Meınen 1ST
sondern sıch darın ausdrückt konsequent ZUF SISCILCIL Gewissensentscheidung cstehen
Fın anderer Anhaltspunkt 1ST die Kohärenz ZUF moralıschen Biographie, welche allerdings
bereıts C111 scChwaches und nıcht ı eindeutiges Kriteriuum darstellt.

Interessant sind uch dıe Überlegungen ZUF siebten Verhaltensmöglichkeıt, dem Kri-
das das Tolerieren (drıtte Möglichkeıit) anknüpft (79—87) ährend das To-

lerieren die Gewissensentscheidung anerkennt und deren Konsequenzen zulässt der
duldet drückt der Krnitisıerende AaU S, A4SSs C111 Entscheidung für talsch hält Dabe
werden die nNeSaLLVEN Konsequenzen eben nıcht zugelassen sondern wırd versucht
y1C vermeıden Das Krıtisıiıeren sucht dem Akteur wichtige, möglicherweise der
Gewissensentscheidung vernachlässıigte Gesichtspunkte nahezubringen Fur den mM1L-
hın vorhegenden Irrtum kann W verschiedene außere und 1ILL1GIC Gründe CHFTOFJEr

factı und CYFOFTEr veben Ihiese können 1L1UI durch konsiliaterischen Prozess
ındıyıdueller der dialogischer Natur vermıeden werden Schwierig 1ST 1es allerdings,
WCCI1I1 die Gewissensüberzeugung relıg1ösen der weltanschaulichen Nnahmen VC1I-

urzelt 1ST och hat das (jew1ssen verade uch diesen Zusammenhängen C1I1LC wiıich-
UDE Korrekturfunktion. Es wırd auf ant V  y dem zufolge „das (jew1ssen Leı1it-
taden der Religion C111l kann]“ (85) Fur olt verade ı diesem Bereich dıe Bedeutung
der kognitiven Basıs VO Gewissensentscheidungen, [dJie Aufrichtigkeit
des subjektiven Überzeugtseins nıcht die Stelle sachlicher Argumente treten
'kann|]“ (85) Selbstverständlich 111U55 dabe1 zunächst siıchergestellt C111l A4SSs siıch
wiıirklich (jew1ssens und nıcht Ermessensfragen handelt

Schlieflich 1SE verade für die etzten beiden Verhaltensmöglichkeiten für das Fın-
SrCNZEIN und das Hındern und Zwingen die Unterscheidung „zwischen den Ebenen des
moralısc (juten bzw Schlechten und des moralısc Rıchtigen bzw Falschen schlechthin
grundlegend“ 130) Nur kann verhindert werden die Gewıissenstreiheit PTI1OT als
„anarchisches Element anzusehen (91) Zunächst wırd die Bedeutung des rechtlichen
Schutzes csowohl des forum INTEerNUuUM als uch des forum PXLIEernNum hervorgehoben Iies
wırd Zippelius, der die Gewissenstreiheit 1L1UI auf das forum INTEerNUumM beschränkt
cehen wollte, betont (102 Insgesamt siınd die restriktiven Auslegungen der (jew1ssens-
treiheıit diesem Zusammenhang VOo.  - der Sorge den Zusammenhalt und die ohä-
C177 des (jemeınwesens bewegt och yrgyumentLert A4SS das (jew1lssen siıch eben
nıcht 1L1UI auf die „Upposıtion dıe Allgemeinheıt bzw dıe instıtutionelle Autorıität

schwerwiegenden Einzeltällen reduzıert sondern uch „ CII handlungsleitendes Ver-
des moralıschen Alltags 1St. (1 06) Ferner könne 111  b das (jew1ssen nıcht 1L1UI auf

relıg1öse Inhalte reduzıieren Interessant 1SE weıterhıin die Frage, ob dıe Gewissenstreiheit
uch C111 polıtısches Partizıpationsrecht darstellt W A dıfferenzierend betrachtet wırd
lehnt 1es erundsätzlıch 4Ab da hıer C1I1LC Vermischung iındıyıdualmoralischer Verbindlich-
keıt und rechtsethisch politischer Institution bzw demokratıisch prozeduraler Realıtät
vorlıegt wobel yleichzeıtig betont A4SSs verade die polıtische Betatıgung aufgrund VOo.  -

Gewiıissensüberzeugung volle Berechtigung hat Gewıissenskonflikte können arüuber hı-
11AU5 Indikatoren für reformbedürftige rechtliche Zustände C 111.

Ebenso differenziert sind die EroOrterungen ZU Verhältnıis VOo.  - Zwingen und Hın-
ern: UÜber die klassısche Unterscheidung hinaus, dıe siıch damıt begnügt, A4SSs das Hın-
dern 1ı (zegensatz ZU. Zwingen nıcht ı den Bereich des (jew1lssens eingreıft dıtferen-

ährend der Zwang aut das forum INTernNnNum auszuschlielßen 1ST kann als
Einflussnahme aut das forum PXIernNum ALUS moralıschen Grüunden veb ten C111l

ralısches UÜbel verhindern 119) DIiese Einflussnahme wırd dabe1 nochmals unterteılt
das „Zwingen außeren Handlungen be] direkter und be1 „allenfalls iındırekter

Verantwortung 126) uch diese elitere Dıifferenzierung OSt WTr die prinzıpielle
„Konkurrenz zwıschen iındıyıdueller Gewissensüberzeugung und csoz1aler Norm nıcht
auf bringt ber der Frage nach der Lastenverteilung weılter 128) Im letzteren Fall

verade die UÜbernahme der neatıven Konsequenzen des Akteurs ZuUuUrFr Wahrung
SCIL1LCI moralıschen Integritat be] 126)
416
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tutives Merkmal für Moralität anerkennt. Zudem muss Nichtwidersprüchlichkeit als Min-
destmaß an Rationalität eingefordert werden. Weitere Merkmale sind die unbedingte Ver-
bindlichkeit, zudem starke emotionale Reaktionen und die Bereitschaft, Rechenschaft 
abzulegen, sowie die unbedingte subjektive Sicherheit, welche nicht ein bloßes Meinen ist, 
sondern sich darin ausdrückt, konsequent zur eigenen Gewissensentscheidung zu stehen. 
Ein anderer Anhaltspunkt ist die Kohärenz zur moralischen Biographie, welche allerdings 
bereits ein schwaches und nicht immer eindeutiges Kriterium darstellt.

Interessant sind auch die Überlegungen zur siebten Verhaltensmöglichkeit, dem Kri-
tisieren, das an das Tolerieren (dritte Möglichkeit) anknüpft (79–87). Während das To-
lerieren die Gewissensentscheidung anerkennt und deren Konsequenzen zulässt oder 
duldet, drückt der Kritisierende aus, dass er eine Entscheidung für falsch hält. Dabei 
werden die negativen Konsequenzen eben nicht zugelassen, sondern es wird versucht, 
sie zu vermeiden. Das Kritisieren sucht dem Akteur wichtige, möglicherweise in der 
Gewissensentscheidung vernachlässigte Gesichtspunkte nahezubringen. Für den mit-
hin vorliegenden Irrtum kann es verschiedene äußere und innere Gründe sowie errores 
facti und errores iuris geben. Diese können nur durch einen konsiliatorischen Prozess 
individueller oder dialogischer Natur vermieden werden. Schwierig ist dies allerdings, 
wenn die Gewissensüberzeugung in religiösen oder weltanschaulichen Annahmen ver-
wurzelt ist. Doch hat das Gewissen gerade auch in diesen Zusammenhängen eine wich-
tige Korrekturfunktion. Es wird auf Kant verwiesen, dem zufolge „das Gewissen Leit-
faden der Religion sein [kann]“ (85). Für W. gilt gerade in diesem Bereich die Bedeutung 
der kognitiven Basis von Gewissensentscheidungen, weswegen „[d]ie Aufrichtigkeit 
des subjektiven Überzeugtseins […] nicht an die Stelle sachlicher Argumente treten 
[kann]“ (85). Selbstverständlich muss dabei zunächst sichergestellt sein, dass es sich 
wirklich um Gewissens- und nicht um Ermessensfragen handelt.

Schließlich ist gerade für die letzten beiden Verhaltensmöglichkeiten, d. h. für das Ein-
grenzen und das Hindern und Zwingen, die Unterscheidung „zwischen den Ebenen des 
moralisch Guten bzw. Schlechten und des moralisch Richtigen bzw. Falschen schlechthin 
grundlegend“ (130). Nur so kann verhindert werden, die Gewissensfreiheit a priori als 
„anarchisches Element“ anzusehen (91). Zunächst wird die Bedeutung des rechtlichen 
Schutzes sowohl des forum internum als auch des forum externum hervorgehoben. Dies 
wird gegen Zippelius, der die Gewissensfreiheit nur auf das forum internum beschränkt 
sehen wollte, betont (102 f.). Insgesamt sind die restriktiven Auslegungen der Gewissens-
freiheit in diesem Zusammenhang von der Sorge um den Zusammenhalt und die Kohä-
renz des Gemeinwesens bewegt. Doch W. argumentiert, dass das Gewissen sich eben 
nicht nur auf die „Opposition gegen die Allgemeinheit bzw. die institutionelle Autorität“ 
in schwerwiegenden Einzelfällen reduziert, sondern auch „ein handlungsleitendes Ver-
mögen des ‚moralischen Alltags‘“ ist (106). Ferner könne man das Gewissen nicht nur auf 
religiöse Inhalte reduzieren. Interessant ist weiterhin die Frage, ob die Gewissensfreiheit 
auch ein politisches Partizipationsrecht darstellt, was differenzierend betrachtet wird. W. 
lehnt dies grundsätzlich ab, da hier eine Vermischung individualmoralischer Verbindlich-
keit und rechtsethisch-politischer Institution bzw. demokratisch-prozeduraler Realität 
vorliegt, wobei er gleichzeitig betont, dass gerade die politische Betätigung aufgrund von 
Gewissensüberzeugung volle Berechtigung hat. Gewissenskonfl ikte können darüber hi-
naus Indikatoren für reformbedürftige rechtliche Zustände sein.

Ebenso differenziert sind die Erörterungen zum Verhältnis von Zwingen und Hin-
dern: Über die klassische Unterscheidung hinaus, die sich damit begnügt, dass das Hin-
dern im Gegensatz zum Zwingen nicht in den Bereich des Gewissens eingreift, differen-
ziert W.: Während der Zwang auf das forum internum auszuschließen ist, kann er als 
Einfl ussnahme auf das forum externum aus moralischen Gründen geboten sein, um mo-
ralisches Übel zu verhindern (119). Diese Einfl ussnahme wird dabei nochmals unterteilt 
in das „Zwingen zu äußeren Handlungen bei direkter“ und bei „allenfalls indirekter 
Verantwortung“ (126). Auch diese weitere Differenzierung löst zwar die prinzipielle 
„Konkurrenz zwischen individueller Gewissensüberzeugung und sozialer Norm“ nicht 
auf, bringt aber in der Frage nach der Lastenverteilung weiter (128): Im letzteren Fall 
trägt gerade die Übernahme der negativen Konsequenzen des Akteurs zur Wahrung 
seiner moralischen Integrität bei (126).
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VWA.S phänomenologisch tundierte Unterscheidungen sind akrıbisch, hne tormalıs-
tisch-kasualistisch degenerieren. Dıies macht die besondere Qualität dieser Studcie
AaU S, die damıt eın modernes, längst überfälliges Pendant ZUF scholastıschen (jew1ssens-
kasualıstik darstellt. Dem Autor velıngt CD die Instanz des Subjekts 1n den Mıttelpunkt
der (GGewissensproblematik stellen, hne adurch die Gewıissenslehre subjektivistisch

verflüchtigen. Gleichzeıitig erscheint S1e 1n konkreter We1se thisch und polıtisch
kontextualıisıiert. Eıne interessante Studie, die cowohl der Lehre als uch der Forschung
erundgelegt werden verdient. RIENKE

SCHMID, HANS BERNHARD, Moralısche Integrität. Krıitik e1nes Konstrukts. Berlin:
Suhrkamp 2011 30/ S’ ISBEN 4/78-3-515-29593-_9

twa zeıtgleich mıiıt dem Jerusalemer Prozess Adolf Eichmann zeıgt der Junge
Sozlalpsychologe Stanley Miılgram der Yale-Un1mversität ebensolche Rıssstellen der
Zivyiılıisation auf, die OSsSe und banal zugleıich Ssind. Nıcht eshalb banal, weıl das BOse
banal se1n könnte, sondern weıl die Akteure des BoOsen ebenso banal W1e alltägliıch und
alles andere als MONsStros erscheinen: Dıie ALUS allen Schichten und Altersgruppen VOo.  -

Miılgram beobachteten Probandınnen und Probanden bereıt, hne jede AÄAversion
massıve physische Gewalt eınen Menschen anzuwenden, oft bıs dessen
Ohnmacht und Tod, 1L1UI weıl elıne (vermeıntliche) Autorıität S1e AaZu auftorderte. Mil-

Experiment Zur Gehorsamsneigung 1n der Bevölkerung lud othiziell eınem
Versuch ZU. Lernverhalten e1n. Es ving folgendes Versuchsdesign: Probandınnen
und Probanden begegneten Beginn des Versuchs eınem Versuchsleiter und eınem
weıteren Probanden, der 1n Wirklichkeit eın Schauspieler WAal, ber als „Schüler C -
stellt wurde. Aufgabe des echten Probanden als „Lehrer“ W Al CD eınen Wort-Paar- Test
durchzutführen. Be1 Erinnerungsfehlern collte der Schüler durch Applikation VOo.  - elek-
trischen Schocks Schmerz empfinden. Zum Make-up des Versuchs vehörte eın Schock-
veNErAaLOTr, den die Versuchspersonen bedienen hatten. Von hıer konnten S1e StrOom-
schläge VO 15 olt bıs 450 'olt auslösen, dıe jedoch n1ıe das Gewebe des „Schülers
erreichten, W A ber dıe Kooperanden nıcht ussien. Dıie deutliche Mehrheit der Ver-
suchsteilnehmer RLW. We1 Drittel folgte den Anweısungen der Autorıität und W Al

Zur Stromftolter bıs ZUF Dekompensation des „Schülers bereıt; oft WTr 7Zweiıtel
und Protest, ber iıhre Praxıs unterbrachen die wenıgsten. Eın Drittel der Versuchsteil-
nehmer konnte ırgendwann der „malevolent authorıity“ (Miılgram) wıderstehen und
beendete das Experiment. Obwohl keiner der Versuchsteilnehmer nach Sıchtung des
Schockgenerators die Teilnahme überhaupt verweıgerte, zeıgen Miılgrams vorgestellte
Insurgenten, A4SSs W eın Entkommen ALUS bemächtigten Sıtuationen o1bt, obwohl (je-
horsarn VOozxI dem Nımbus der Autorität eichter 1St. als Ungehorsam, der die 1stanz
zwıschen Weollen und Sollen nıcht mehr ertragt. Dıie moraliısche Zivilcourage der wen1-
IL „Helden“ 1n Miılgrams Versuchsreihe kann nıcht ber die Erosionen hıinwegtäu-
schen, die Miılgrams Versuche ebenso W1e die cse1nes Freundes Philıpp Zimbardo 1mM
Gefängnis-Experiment VOo.  - Stantord zeıgten. Besteht nıcht eın oroßer e1l des Schocks
ber den Kulturbruch 1 Terror des Hıtlerismus und, mutatıs pPCr multıs mutandıs, 1mM
moralpsychologıischen FExperiments e1nNes Milgram der Zimbardo darın (1’ —
A4SSs das schlechthin Schlechte, das yrauenhafte BOse AI nıcht Vo Monstern und
schlechten Personen, sondern VOo.  - den SOPCNANNIEN „gzood people“ begangen wiırd, de-
11  H 111a  H VOozxI den Taten eınen ıntegren Charakter n1ıe 4Ab vesprochen hätte?

Um dieses Vorurte1l der Integrität VO Personen veht Hans Bernhard Schmid
a S 9 Professor für Philosophie der UnLversität VWıen, 1mM vorliegenden Band Seine
Monographie 1St. elıne nıcht 1L1UI der analytıschen Handlungstheorie verpflichtete, beson-
ers umfassende und elaborierte philosophische Erorterung des Schocks, den das Mil-
oram-Experiment auslöst. Dıie tiefe moralısche Verwirrung ber das menschliche Kon-
tormitätsstreb 1n (Gsruppen und 1mM Angesicht VOo.  - Autorıitäten rechtfertigt ZUF (zenüge
elıne welıtere Erorterung der 1e] alltäglichen Unterbietung elementarer Normen.

1St. velungen, umTfassentı und ausgesprochen iınstruktıv den bisherigen philoso-
phisch-psychologischen Forschungsstand ZuUuUrFr Ethıik nach Miılgram darzustellen. /Zu-
vyleich 1St. die Arbeıt des Verf.s eın vewichtiger Beitrag eıner Philosophie und Ethik
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W.s phänomenologisch fundierte Unterscheidungen sind akribisch, ohne formalis-
tisch-kasualistisch zu degenerieren. Dies macht die besondere Qualität dieser Studie 
aus, die damit ein modernes, längst überfälliges Pendant zur scholastischen Gewissens-
kasualistik darstellt. Dem Autor gelingt es, die Instanz des Subjekts in den Mittelpunkt 
der Gewissensproblematik zu stellen, ohne dadurch die Gewissenslehre subjektivistisch 
zu verfl üchtigen. Gleichzeitig erscheint sie in konkreter Weise ethisch und politisch 
kontextualisiert. Eine interessante Studie, die sowohl der Lehre als auch der Forschung 
grundgelegt zu werden verdient. M. Krienke 

Schmid, Hans Bernhard, Moralische Integrität. Kritik eines Konstrukts. Berlin: 
Suhrkamp 2011. 307 S., ISBN 978-3-518-29593-9.

Etwa zeitgleich mit dem Jerusalemer Prozess gegen Adolf Eichmann zeigt der junge 
Sozialpsychologe Stanley Milgram an der Yale-Universität ebensolche Rissstellen der 
Zivilisation auf, die böse und banal zugleich sind. Nicht deshalb banal, weil das Böse 
banal sein könnte, sondern weil die Akteure des Bösen ebenso banal wie alltäglich und 
alles andere als monströs erscheinen: Die aus allen Schichten und Altersgruppen von 
Milgram beobachteten Probandinnen und Probanden waren bereit, ohne jede Aversion 
massive physische Gewalt gegen einen Menschen anzuwenden, oft genug bis zu dessen 
Ohnmacht und Tod, nur weil eine (vermeintliche) Autorität sie dazu aufforderte. Mil-
grams Experiment zur Gehorsamsneigung in der Bevölkerung lud offi ziell zu einem 
Versuch zum Lernverhalten ein. Es ging um folgendes Versuchsdesign: Probandinnen 
und Probanden begegneten zu Beginn des Versuchs einem Versuchsleiter und einem 
weiteren Probanden, der in Wirklichkeit ein Schauspieler war, aber als „Schüler“ vorge-
stellt wurde. Aufgabe des echten Probanden als „Lehrer“ war es, einen Wort-Paar-Test 
durchzuführen. Bei Erinnerungsfehlern sollte der Schüler durch Applikation von elek-
trischen Schocks Schmerz empfi nden. Zum Make-up des Versuchs gehörte ein Schock-
generator, den die Versuchspersonen zu bedienen hatten. Von hier konnten sie Strom-
schläge von 15 Volt bis zu 450 Volt auslösen, die jedoch nie das Gewebe des „Schülers“ 
erreichten, was aber die Kooperanden nicht wussten. Die deutliche Mehrheit der Ver-
suchsteilnehmer – etwa zwei Drittel – folgte den Anweisungen der Autorität und war 
zur Stromfolter bis zur Dekompensation des „Schülers“ bereit; oft zwar unter Zweifel 
und Protest, aber ihre Praxis unterbrachen die wenigsten. Ein Drittel der Versuchsteil-
nehmer konnte irgendwann der „malevolent authority“ (Milgram) widerstehen und 
beendete das Experiment. Obwohl keiner der Versuchsteilnehmer nach Sichtung des 
Schockgenerators die Teilnahme überhaupt verweigerte, zeigen Milgrams vorgestellte 
Insurgenten, dass es ein Entkommen aus bemächtigten Situationen gibt, obwohl Ge-
horsam vor dem Nimbus der Autorität leichter ist als Ungehorsam, der die Distanz 
zwischen Wollen und Sollen nicht mehr erträgt. Die moralische Zivilcourage der weni-
gen „Helden“ in Milgrams Versuchsreihe kann nicht über die Erosionen hinwegtäu-
schen, die Milgrams Versuche ebenso wie die seines Freundes Philipp Zimbardo im 
Gefängnis-Experiment von Stanford zeigten. Besteht nicht ein großer Teil des Schocks 
über den Kulturbruch im Terror des Hitlerismus und, mutatis per multis mutandis, im 
moralpsychologischen Experiments eines Milgram oder Zimbardo darin (13, 35–36), 
dass das schlechthin Schlechte, das grauenhafte Böse gar nicht von Monstern und 
schlechten Personen, sondern von den sogenannten „good people“ begangen wird, de-
nen man vor den Taten einen integren Charakter nie abgesprochen hätte? 

Um dieses Vorurteil der Integrität von Personen geht es Hans Bernhard Schmid 
(= S.), Professor für Philosophie an der Universität Wien, im vorliegenden Band. Seine 
Monographie ist eine nicht nur der analytischen Handlungstheorie verpfl ichtete, beson-
ders umfassende und elaborierte philosophische Erörterung des Schocks, den das Mil-
gram-Experiment auslöst. Die tiefe moralische Verwirrung über das menschliche Kon-
formitätsstreben in Gruppen und im Angesicht von Autoritäten rechtfertigt zur Genüge 
eine weitere Erörterung der viel zu alltäglichen Unterbietung elementarer Normen. 
S. ist es gelungen, umfassend und ausgesprochen instruktiv den bisherigen philoso-
phisch-psychologischen Forschungsstand zur Ethik nach Milgram darzustellen. Zu-
gleich ist die Arbeit des Verf.s ein gewichtiger Beitrag zu einer Philosophie und Ethik 
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